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Vertrag über die Nutzung des Werbezeichens  

 
zwischen 

dem Zeichenverwender (Bauernverband oder Landwirtschaftskammer) - nachfol-
gend Zeichenverwender genannt -, der 

  
 

und 
 

dem Zeichennutzer (Direktvermarktener landwirtschaftlicher Betrieb) - nachfolgend 
Zeichennutzer genannt - 

 

Name ________________________________ 
 
Hofname _______________________________  InVeKoS-Nr.:     
 
Straße ________________________________ 
 
PLZ _______________ Ort _______________________ 
 
Telefon _______________ Fax _______________ 
 
Kreis ________________________________ 
 
E-mail ________________________________ 
 
Homepage ________________________________ 

 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 

1) Der Zeichennutzer ist berechtigt, das Zeichen ”Einkaufen auf dem Bauernhof” im Rahmen 
seiner Direktvermarktung zu nutzen. Dies setzt die Einhaltung der Nutzungsbedingungen der 
Fördergemeinschaft ”Einkaufen auf dem Bauernhof” in der jeweils gültigen Fassung und dieser 
Vertragsbestimmungen voraus. Die Nutzungsbedingungen der Fördergemeinschaft ”Einkau-
fen auf dem Bauernhof” in ihrer jeweils gültigen Fassung sind Bestandteil dieses Vertrages. 

 

2) Der Zeichennutzer erklärt die Einhaltung folgender Bestimmungen: 
 

a) Der Zeichennutzer ist landwirtschaftlicher Unternehmer im Sinne der folgenden Definition: 
Landwirt ist, wer als Unternehmer ein auf Bodenbewirtschaftung beruhendes Unternehmen 
der Landwirtschaft betreibt, das die Mindestgröße im Sinne von § 1 Abs. 5 des Gesetzes 
über die Altersicherung der Landwirte (ALG) erreicht. Unternehmen der Landwirtschaft sind 
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Garten- und Weinbaues, der 
Fischzucht und der Teichwirtschaft. Als Unternehmen der Landwirtschaft gelten auch die Im-
kerei, die Wanderschäferei, die Binnenfischerei und die Kleine Hochsee- und Küstenfische-
rei. Die Zeichennutzung ist dem landwirtschaftlichen Unternehmen auch dann gestattet, 
wenn die Direktvermarktung in Form eines Gewerbes betrieben wird, soweit die Zukaufgren-
zen nach Ziffer 2c nicht überschritten werden. Ein landwirtschaftliches Unternehmen im ge-
nannten Sinne liegt auch dann vor, wenn die Direktvermarktung durch Weiterverarbeitung in 
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Form eines Gewerbebetriebes betrieben wird, soweit die Zukaufsgrenzen nach Ziffer 2c 
nicht überschritten werden. 

 
b) Werden verkaufsfertige Produkte anderer landwirtschaftlicher Direktvermarkter mitver-

kauft, so erfolgt dies unter Angabe des jeweiligen Erzeugernamens. 
 

c) Werden verkaufsfertige Produkte angeboten, deren Herkunft nicht der landwirtschaftlichen 
Direktvermarktung zuzuordnen ist, so darf der mit diesen erzielte Umsatz maximal 20% (be-
zogen auf den Gesamtumsatz der Direktvermarktung des Betriebes) betragen.  

 
d) Zur Sicherung der Lebensmittelhygiene werden betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen 

in Anlehnung an die Hygieneleitlinie für Direktvermarkter oder vergleichbarer Leitlinien durch-
geführt. 

 
e) Der Zeichennutzer weist folgendes nach: 

- Den Nachweis über die erfolgreiche Abschlussprüfung in einem landwirtschaftlichen 
Ausbildungsberuf oder 

- den amtlichen Sachkundenachweis über Pflanzenschutz oder 

- die Mitgliedschaft in einem anerkannten Verband des ökologischen Landbaus bzw. Be-
wirtschaftung gemäß EG VO (EWG) Nr. 2092/91 (EG-Bio).  

 
f) Die Ausbringung von industriellem, gewerblichem oder kommunalem Klärschlamm ist unzu-

lässig. 
 

g) Der Anbau von gentechnisch verändertem Saat- und Pflanzgut ist verboten. 
 
3) Der Zeichennutzer ist damit einverstanden, dass Kontrollen durch den Zeichenverwender durchge-

führt werden können. Der Betrieb kann von einer Anerkennungskommission besichtigt werden, 
deren Zustimmung für den Erhalt der Nutzungsrechte Voraussetzung ist. 

 
4) Der Zeichennutzer ist verpflichtet, die Nutzungsgebühren in der jeweils gültigen Höhe zu be-

zahlen. Die Nutzungsgebühren werden vom Zeichenverwender unter Berücksichtigung der von 
der Fördergemeinschaft ”Einkaufen auf dem Bauernhof” gefassten Beschlüsse festgesetzt. Die 
Nutzungsgebühren betragen derzeit: 

- für die erstmalige Verleihung der Nutzungsrechte eine einmalige Gebühr von 102,- € 
zuzüglich Mehrwertsteuer (inkl. Basiswerbepaket). 

- ab dem zweiten Nutzungsjahr eine jährliche Gebühr von 26,- € zuzüglich Mehr-
wertsteuer 

 
Die einmalige Nutzungsgebühr wird mit Abschluss des Vertrages fällig. Die weiteren Nutzungs-
gebühren sind jeweils im Voraus zu entrichten. Sie werden zu Beginn des jeweiligen Kalender-
jahres fällig. Die Gebühr ist jeweils binnen einer Woche nach Rechnungserhalt auf das angege-
bene Konto des Zeichenverwenders zu überweisen. 

 
5) Der Zeichennutzer erhält nach der erstmaligen Betriebsanerkennung den ”Leitfaden für die 

Werbung” und Bestellunterlagen für Werbemittel der Fördergemeinschaft ”Einkaufen auf dem 
Bauernhof”. 

 
6) Der Zeichenverwender ist verpflichtet, die in den Nutzungsbedingungen festgelegten Aufgaben, 

insbesondere die Planung und Durchführung von Maßnahmen des Gemeinschaftsmarketings 
für direktvermarktende landwirtschaftliche Betriebe, gewissenhaft zu erfüllen und den Miss-
brauch des Zeichens zu verfolgen. Er verpflichtet sich außerdem, etwaige Änderungen der Nut-
zungsbedingungen und der Nutzungsgebühren dem Zeichennutzer schriftlich mitzuteilen. 

 
7) Der Zeichennutzer ist verpflichtet, dem Zeichenverwender Änderungen der in diesem Vertrag 

erklärten Verhältnisse unverzüglich schriftlich bekanntzugeben, wenn sie geeignet sind, zum 
Entzug der Nutzungsrechte zu führen. 
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8) Dieser Vertrag ist von beiden Vertragspartnern jederzeit kündbar. Die Kündigung durch den 

Zeichenverwender kann nur wegen Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Vertrages er-
folgen. 

 
Im Falle einer Kündigung dieses Vertrages ist jede weitere Nutzung des Zeichens mit sofortiger 
Wirkung untersagt. Werbemittel, wie z. B. Hofschilder, können vom Zeichenverwender eingezo-
gen werden. Bereits erhobene Zeichennutzungsgebühren werden nicht zurückerstattet.  

 
9) Der Zeichennutzer ist damit einverstanden, dass die Anschrift sowie weitere betriebsbezogene, 

für die Zeichennutzung relevante Informationen (z.B. Angebot, Öffnungszeiten etc.) in einem 
Verzeichnis der zeichennutzungsberechtigten Betriebe veröffentlicht werden. 

 
Der Zeichennutzer erklärt die Zustimmung zur Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung 
der im Zusammenhang mit der Zeichennutzung gemachten Angaben zum internen Gebrauch 
des Zeichenverwenders, im Rahmen von www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com und beglei-
tender Maßnahmen der Fördergemeinschaft "Einkaufen auf dem Bauernhof und dem Zeichen-
verwender unter Beachtung der jeweils aktuellen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Eine anderweitige Verwendung (z.B. ge-
werbsmäßige Weitergabe der Daten an Dritte) ist ausgeschlossen. 
 

10) Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung des Zeichens zwischen dem Zeichennutzer und dem 
Zeichenverwender ergeben, sollen vor Anrufung eines ordentlichen Gerichts durch einen von der 
Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbände zu benennenden Schiedsmann bzw. von einem 
Schiedsgericht der Landwirtschaftskammern geschlichtet werden.  
 

11) Im Betrieb des Zeichennutzers werden zur Zeit die folgenden Produkte direktvermarktet: 
 

Eigenerzeugnisse (gemäß 2a): 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 

Erzeugnisse anderer Direktvermarkter (gemäß 2b): 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 

Weitere Produkte zur Sortimentsergänzung (gemäß 2c): 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 

 
Ort, Datum    Ort, Datum  

Unterschrift 

 

   Unterschrift  

 
 

     
Direktvermarkter (Antragsteller) 

     - Zeichenverwender -  - Zeichennutzer - 
 
Anlage: Nutzungsbedingungen (Stand 19. April 2007) 


